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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

24. Oktober 1983 Nr.2988 

EG Olten: Genereller Gestaltungsplan Ringstrasse Nr. 40-
54 und Gestaltungsplan Solothurnerstrasse Nr. 22 

( ~ie Einwohnergemeinde der Stadt Olteh unterbreitet dem Re
gierungsrat den generellen Gestaltungsplan Ringstrasse Nr. 
40-54 und den Gestaltungsplan Solothurnerstrasse Nr. 22 
sowie die zugehörigen Sonderbauvorschriften zur Generuni
gung. 

( 

Der generelle Gestaltungsplan regelt die Ueberbauung im 
Bereich der Liegenschaf.ten Ripgstrasse Nr. 40-54. Diese 
sind im Inventar Hager der schützens- und erhaltanswerten 
Bauten der Stadt Olten als schutz'Wlirdig bezeichnet und 
deshalb· im. Z'onenplanentwurf der Schutzzone zugeteilt v'lor
den. Der vorliegende Plan legt nun fest, dass die bestehen
den Gebäude grundsätzlich zu erhalten sind, bzw. ein Er
satzbau in Volun1en und Gestaltung dem Bestand anzupassen 
sei. Die eingeschossige Ueberbauung der rückwärtigen Grund
stücksteile wird ermöglicht. Die Sonderbauvorschriften be
stimmen die i1~1 Plan nicht dargestellten· Einzelheften der 
Nutzung, Ausnützung und·Gestaltung. 

Der Gestaltungsplan Solothurnerstrasse Nr. 22 betrifft das 
südliche Abschlussgebäude der im generellen Gestaltungsplan 
enthaltenen Gebäudezeile Ringstrasse 40-54. Das bestehende 
Gebäude ist von der Substanz her nicht erhaltanswert und 
im übrigen nur mit grossem Aufwand renovierbar. An seiner 
Stelle sieht der vorliegende Gestaltungsplan einen zum 
nordseitigen Abschlus~gebäude an der Ringstrasse weitgehend 
syrr~etrischen Neubau vor. Volumen und StellU11g sind vom 

27775. 100000 ·1982 

1G1 a,b,c 



2 

bestehenden f:..lt;bo.u üben.wmmen" Sonderbauvorschriften lesen 

·vroi te:ce Einzelbei ten cler j .utzung; Gcstaltt~ng und Erschlie-

sstmc; -,/er bindlieh fest c ~ :j_chtplanuöss5.t;G FassadenplUne 

zeit;e!l eine mi c;liche Fnssaclenr_;es·calttmc; auf" 

Die ()fff;!D.tliche imflac;e der beiden Pläne erfole;i;;e in der 
. ' ' . .. . '... . . ~ ' . .. ' 

Zeit vor:t 24 ., J1.mi bis 25 o J\lli 1'} .. ;3 o Einsprachen ginc:;en 

keine eine Der [)tadtrat von 01 ter:t c;enehmigte die Pläne tmcl 

die zugehörigen· Sonderbauv_o;,;:,p_Qhrift~l'l_am ~i·o.· .. Aug11st 1.:.~C3. 

... ,; 

:Materiell sind L:eine Bemerkungen anzubringen o 

:Cs v!ird 

1 o De1"' cenerelle Gestaltungsplan l~inr;st;rasse Lr. Lw-5l'r 

1.-md die zugehörigen ..Sonderbauvorschx•iften der :Cimvoruler·

gemeihcle der ·S·cadt Olten \'!erden ge:neh.i'lügt" 

2 o Der Gestal·tunc;splan 8olothurner·strasse Er. 22 und die 

zugeh0rigen Sonderbauvorschriften 1·1erden genehmigt o 

3 o Die s·caclt Ol·ten ·v!ircl einc;eladen, dem kant. Amt für namn

plruR!llg bis Z'LU11 30. : Ovember 1903 noch mir.:.destens je 2 von 

der Gemeindebehörde tmterzeichnete Plt',ne zuzustellen .. 

L!-. Bestehende Pläne t.md :l.eglmnente sind auf den Geltungs~

be:ceich cles vorlie-genden Plarm :hicht aiJ.'t·Jendbar, so1riei t sie 

r.üt diesem im ~·!iclerspruch· :,steheiL 
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Genehraicm1gsgebühr~ 

Fublil:ationskosten ~ 
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Fr. 300.-
Fr. 18.--

Kto. 2000-4·3=~. 00 
Kto. 2020-435.00 

F~L'• 318.-- (Staatskanzlei Nr. 242 )IU{ 
========== 

Der Staatsschreiber: 
.. - ~, 

( Bau-Departement (2) HS/Br 
· PJnt für Raumplanm1g (3)~ m/Akten u. 1 gen. Plans~tz 

'w, "S "iM!dilll'4L;cw.:.:..·· 

Kru1t. Denkmalpflege 
.Amtschreiberei 01 ten-Gösgen, Amthaus ~ 4600 Olten 
Finanzvervral tung/Debi torenbuchhal tung ( 2) 

Sekretariat der Katasterachatzung (2) 

1Immannamt der EG~ 4600 Olten, mit Belastung im KK/EINSCHREIBEN 
Baudirektion der EG, 4600 Olten, mit 1 Ren. Plans~tz 

Amtsblatt Publikation: 
( Der generelle Gestaltungsplan Ringstrasse Nr. 40-54 und der 

Gestaltungsplan 3olothurnerstrasse l'Jr. 22 der Stadt 01 ten 
werden mit den dazugehörigen Sonderbauvorschriften genel~1igt. 
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